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Protokoll 23 

über die Zusammenarbeit zwischen den 
Überwachungsorganen (Art. 58) 

Allgemeine Grundsätze 

Art. 1 

Auf Ersuchen eines der Überwachungsorgane tauschen die EFTA-
Überwachungsbehörde und die EG-Kommission Informationen aus und 
beraten über allgemeine Fragen. 
Die EFTA-Überwachungsbehörde und die EG-Kommission arbeiten 
nach Massgabe ihrer Geschäftsordnungen unter Beachtung des Art. 56 
des Abkommens, des Protokolls 22 sowie der Entscheidungsautonomie 
beider Seiten bei der Behandlung von unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 fallenden Einzelfällen gemäss den nachstehen-
den Vorschriften zusammen. 
Für die Zwecke dieses Protokolls ist das "Gebiet eines Überwachungsor-
gans" für die EG-Kommission das Hoheitsgebiet der EG-
Mitgliedstaaten, auf das der Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft bzw. der Vertrag über die Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl nach Massgabe jener Verträ-
ge angewendet wird; für die EFTA-Überwachungsbehörde sind darunter 
die unter das Abkommen fallenden Hoheitsgebiete der EFTA-Staaten zu 
verstehen. 

Einleitung der Verfahren 

Art. 2 

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des 
Abkommens fallenden Fällen übermitteln die EFTA-
Überwachungsbehörde und die EG-Kommission einander unverzüglich 
Anmeldungen und Beschwerden, soweit nicht erkennbar ist, dass diese 
an beide Überwachungsorgane gerichtet wurden. Sie unterrichten sich 
ebenfalls gegenseitig, wenn Verfahren von Amts wegen eingeleitet werden. 
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Das Überwachungsorgan, das die in Abs. 1 genannten Informationen 
erhalten hat, kann hierzu innerhalb von 40 Arbeitstagen nach ihrem Ein-
gang Stellung nehmen. 

Art. 3 

Das zuständige Überwachungsorgan konsultiert in den unter Art. 56 
Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Abkommens fallenden 
Fällen das andere Überwachungsorgan 
- wenn es seine Absicht zur Erteilung eines Negativattests bekanntgibt 
- wenn es seine Absicht, eine Entscheidung in Anwendung von Art. 53 

Abs. 3 des Abkommens zu treffen, bekanntgibt 
- oder wenn es seine Mitteilung der Beschwerdepunkte an die betref-

fenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen sendet. 
Das andere Überwachungsorgan kann innerhalb der in der Bekanntgabe 
oder der Mitteilung der Beschwerdepunkte genannten Frist hierzu Stel-
lung nehmen. 
Von den beteiligten Unternehmen oder Dritten erhaltene Stellungnah-
men sind dem anderen Überwachungsorgan zu übermitteln. 

Art. 4 

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des 
Abkommens fallenden Fällen übermittelt das zuständige Überwachungs-
organ dem anderen Überwachungsorgan die Verwaltungsschreiben, mit 
denen eine Akte geschlossen oder eine Beschwerde zurückgewiesen wird. 

Art. 5 

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des 
Abkommens fallenden Fällen lädt das zuständige Überwachungsorgan 
das andere Überwachungsorgan ein, an den Anhörungen der beteiligten 
Unternehmen teilzunehmen. Diese Einladung ist auch an die Staaten des 
Zuständigkeitsbereichs des anderen Überwachungsorgans zu richten. 
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Beratende Ausschüsse 

Art. 6 

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des 
Abkommens fallenden Fällen teilt das zuständige Überwachungsorgan 
dem anderen Überwachungsorgan rechtzeitig den Sitzungstermin des 
Beratenden Ausschusses mit und übermittelt alle sachdienlichen Unterla-
gen. 
Alle zu diesem Zweck vom anderen Überwachungsorgan übermittelten 
Unterlagen sind dem Beratenden Ausschuss des für die Entscheidung 
eines Falles gemäss Art. 56 des Abkommens zuständigen Überwa-
chungsorgans zusammen mit den von diesem Überwachungsorgan zu-
sammengestellten Unterlagen vorzulegen. 
Jedes Überwachungsorgan sowie die Staaten seines Zuständigkeitsbe-
reichs haben das Recht, sich an den Beratenden Ausschüssen des anderen 
Überwachungsorgans zu beteiligen und dort Stellung zu nehmen; sie 
haben jedoch kein Stimmrecht. 

Ersuchen um Übermittlung von Unterlagen und Recht, 
Bemerkungen zu machen 

Art. 7 

In den unter Art. 56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des 
Abkommens fallenden Fällen kann das Überwachungsorgan, das nach 
Art. 56 nicht für die Entscheidung eines Falles zuständig ist, in allen 
Stadien des Verfahrens Abschriften der wichtigsten Unterlagen verlan-
gen, die zur Feststellung von Verstössen gegen Art. 53 und 54 des Ab-
kommens oder zur Erteilung eines Negativattests oder einer Freistellung 
bei dem zuständigen Überwachungsorgan eingereicht wurden, und dar-
über hinaus vor einer endgültigen Entscheidung alle ihr sachdienlich 
erscheinenden Bemerkungen machen. 
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Amtshilfe 

Art. 8 

1) Richtet das gemäss Art. 56 des Abkommens zuständige Überwa-
chungsorgan ein Auskunftsverlangen an ein Unternehmen oder an eine 
Unternehmensvereinigung mit Sitz im Gebiet des anderen Überwa-
chungsorgans, so übermittelt sie dem anderen Überwachungsorgan 
gleichzeitig eine Abschrift dieses Verlangens. 

2) Wird eine von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen 
verlangte Auskunft innerhalb einer von dem zuständigen Überwa-
chungsorgan festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt, so 
fordert das zuständige Überwachungsorgan die Auskunft durch Ent-
scheidung an. Bei Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen mit 
Sitz im Gebiet des anderen Überwachungsorgans übermittelt das zustän-
dige Überwachungsorgan dem anderen Überwachungsorgan eine Ab-
schrift dieser Entscheidung. 

3) Auf Ersuchen des gemäss Art. 56 des Abkommens zuständigen 
Überwachungsorgans nimmt das andere Überwachungsorgan nach Mas-
sgabe seiner Geschäftsordnung in seinem Gebiet Nachprüfungen vor, 
sofern das ersuchende Überwachungsorgan dies für angezeigt hält. 

4) Das zuständige Überwachungsorgan ist zur aktiven Teilnahme an 
Nachprüfungen berechtigt, die von dem anderen Überwachungsorgan 
gemäss Abs. 3 vorgenommen werden. 

5) Alle Informationen, die bei diesen auf ein Ersuchen hin vorge-
nommenen Nachprüfungen erlangt werden, sind dem Überwachungsor-
gan, das die Nachprüfungen verlangt hat, unverzüglich nach deren Ab-
schluss zu übermitteln. 

6) Führt das zuständige Überwachungsorgan in Fällen, die unter Art. 
56 Abs. 1 Bst. b und c, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 des Abkommens fallen, 
Nachprüfungen im eigenen Gebiet durch, teilt sie dem anderen Überwa-
chungsorgan mit, dass Nachprüfungen stattgefunden haben, und über-
mittelt ihm auf Antrag die Nachprüfungsergebnisse. 

Art. 9 

1) Die in Anwendung dieses Protokolls erlangten Kenntnisse dürfen 
nur zu dem mit den Verfahren nach den Art. 53 und 54 des Abkommens 
verfolgten Zweck verwertet werden. 
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2) Die EG-Kommission, die EFTA-Überwachungsbehörde, die zu-
ständigen Behörden der EG-Mitgliedstaaten und der EFTA-Staaten 
sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten sind verpflichtet, Kennt-
nisse nicht preiszugeben, die sie in Anwendung dieses Protokolls erlangt 
haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen. 

3) Die im Abkommen oder im Recht der Vertragsparteien enthalte-
nen Vorschriften über das Berufsgeheimnis und die eingeschränkte Ver-
wendung von Informationen dürfen den in diesem Protokoll vorgesehe-
nen Informationsaustausch nicht verhindern. 

Art. 10 

1) Die Unternehmen haben Anmeldungen von Vereinbarungen an 
das gemäss Art. 56 des Abkommens zuständige Überwachungsorgan zu 
richten. Beschwerden können an beide Überwachungsorgane gerichtet 
werden. 

2) Anmeldungen oder Beschwerden, die an das Überwachungsorgan 
gerichtet werden, das gemäss Art. 56 des Abkommens nicht für die Ent-
scheidung eines bestimmten Falls zuständig ist, sind unverzüglich dem 
zuständigen Überwachungsorgan zu überweisen. 

3) Stellt sich bei der Vorbereitung oder Einleitung von Verfahren von 
Amts wegen heraus, dass gemäss Art. 56 des Abkommens das andere 
Überwachungsorgan für die Entscheidung eines Falls zuständig ist, wird 
dieser Fall dem zuständigen Überwachungsorgan überwiesen. 

4) Sobald ein Fall gemäss den Absätzen 2 und 3 dem anderen Über-
wachungsorgan überwiesen wurde, ist eine Rücküberweisung des Falles 
ausgeschlossen. Nach Bekanntgabe der Absicht, ein Negativattest zu 
erteilen oder eine Entscheidung gemäss Art. 53 Abs. 3 des Abkommens 
zu erlassen, nach Übersendung der Mitteilung der Beschwerdepunkte an 
die beteiligten Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen oder 
nach Übermittlung eines Schreibens an den Beschwerdeführer, dass keine 
ausreichenden Gründe für eine weitere Bearbeitung der Beschwerde 
vorliegen, darf ein Fall nicht überwiesen werden. 

Art. 11 

Der Antrag oder die Anmeldung ist zum Zeitpunkt des Eingangs bei 
der EG-Kommission oder bei der EFTA-Überwachungsbehörde be-
wirkt, unabhängig davon, welches Organ für die Entscheidung des Falles 
gemäss Art. 56 des Abkommens zuständig ist. Jedoch gilt im Falle der 
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Aufgabe zur Post als eingeschriebener Brief das Datum des Poststempels 
des Aufgabeorts als Zeitpunkt des Eingangs. 

Sprachen 

Art. 12 

Der Schriftwechsel zwischen Unternehmen und der EFTA-
Überwachungsbehörde sowie der EG-Kommission im Zusammenhang 
mit Anträgen, Anmeldungen und Beschwerden erfolgt in der von den 
Unternehmen bestimmten Amtssprache der EFTA-Länder oder der 
Europäischen Gemeinschaften. Dasselbe gilt für alle Verfahrensarten, 
unabhängig davon, ob das Verfahren im Hinblick auf Anträge, Anmel-
dungen oder Beschwerden oder von Amts wegen von dem zuständigen 
Überwachungsorgan eingeleitet wird. 


